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Merkblatt Degustations- und Verkaufsstände

Lebensmittelpolizeiliche Vorschriften

1. Leichtverderbliche Lebensmittel, Fleisch und Fleischwaren gekühlt lagern (unter +5° C
bezw.+2° C).

2. Zur Konsumation aufliegende Lebensmittel: Vor Verunreinigungen schützen (abdecken,
verpacken, etc.)

3. Arbeitsplätze ( Tische Grill, Kebab etc.): Zuschauerseitig bis auf Sichthöhe mit
geeigneten Schutzvorrichtungen (Spuckschutzblenden, etc.) versehen oder in genügendem
Abstand Abschrankungen errichten.

4. Notwendige Wasch- und Spüleinrichtungen bei Abgabe von Esswaren und
Getränken:

� Verwendung von Wegwerfgeschirr, � Fliessendes Wasser
keine Zubereitung von Esswaren 1 Trog � Einmalhandtuch

oder Kanister �Flüssigseife

_________________________________________

- Verwendung von Mehrweggeschirr Doppeltrog �Fliessendes Warm-
und Kaltwasser

                   oder     oder � Einmalhandtuch
� Flüssigseife

- Zubereitung von Esswaren 1 Trog + Maschine

5. Wasser muss Trinkwasserqualität aufweisen. Nicht in Toilettenanlagen holen.
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